
"B UND ESMINISTERJUM 
1 FUR 

A Sw'ÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

\..../ DVR: 0000060 

21. 1055.63/2-I.2.c/84 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Geflügelwirtschaftsgesetz 
geändert wird; Begutachtungs
verfahren 
Beilagenkonvolut 

An das 

WIEN, am 4. April 1984 

• ,.1 -"-M ..... ,.-j >'I. • I t, . r" . 
.. ........ ----. _____ t::L ____ __ -~= I •. : .. ~Y... : 

Präsidium des Nationalrates 

Wie n 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
beehrt sich, anbei 25 Exemplare seiner Stellungnahme zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Geflügelwirtschafts
gesetz geändert wird, zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 
Dr. POSCH 
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BUI\'DESMINISTERIUM 
FÜR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

DVR: OOOOOtiO 

21. 1055.63/2-1.2.c/84 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Geflügelwirtschaftsgesetz 
geändert wird; Begutachtungsver
fahren 
2u do. 21. 13.104/01-1 3/84 
vom 1. März 1984 

An das 

WIEN. am 4. April 1984 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Wie n 

2u dem mit obzitierter Note übermittelten Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Geflügelwirtschafts
gesetz geändert wird, beehrt sich das Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten mitzuteilen, daß dagegen 
aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches kein Anlaß zu 
Bemerkungen besteht. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 
Dr. POSCH 
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